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Gesellschaftsvertrag 

der 
Osnabrücker Land – Entwicklungsgesellschaft mbH (ol eg),   

Osnabrück 

Gesellschaftsvertrag  

  

Vorbemerkung    

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit und des besse-
ren Verständnisses wird im folgenden Text die jeweils männliche 
Wortform verwendet. In allen Fällen gelten jeweils die weibliche und 
männliche Wortform.  

  

   

§1 §1  

Firma und Sitz der Gesellschaft Name und Sitz  

   

(1) Die Gesellschaft führt die Firma Osnabrücker Land – Ent-
wicklungsgesellschaft mbH (oleg). 
 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Osnabrück. 

(1) Die Gesellschaft führt den Namen Osnabrücker Land – 
Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg) 
 

(2) Sie hat ihren Sitz in Osnabrück 
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§2 §2  

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens  

   

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der so-
zialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnab-
rück durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch In-
dustrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sa-
nierung von Altlasten. Zudem kann die Gesellschaft bei Be-
darf Aufgaben des kommunalen Flächenmanagements zur 
Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kom-
munalen Bereich übernehmen. 
 

(2) Der Gegenstand des Unternehmens wird in zwei Geschäfts-
bereiche gegliedert, den Geschäftsbereich „oleg-Projekte“ 
und den Geschäftsbereich „oleg-Flächenmanagement“. 
 
Der Geschäftsbereich „oleg-Projekte“ wird insbesondere 
durch folgende Tätigkeiten verfolgt: 
 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der 
sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Os-
nabrück durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere 
durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze 
und Sanierung von Altlasten. 

 
 

(2) Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere 
durch folgende Tätigkeiten verfolgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu – Gliederung der oleg 
in zwei Geschäftsbereiche 

a) Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur ein-
zelner Regionen und Standorte, 
 

b) Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnah-
men der betreffenden Region, 
 

c) Informationen über Wirtschaftsmaßnahmen von Bund, 
Länder und Gemeinden sowie der Europäischen Union, 
 

d) Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen, 
 

e) Beratung und Betreuung von Kommunen und ansied-
lungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- 
und Standortfragen, 

a) Analysen über die Erwerbs-und Wirtschaftsstruktur ein-
zelner Regionen und Standorte, 
 

b) Informationen über Standortvorteile und Fördermaß-
nahmen der betreffenden Region, 
 

c) Informationen über Wirtschaftsmaßnahmen von Bund, 
Länder und Gemeinden sowie der Europäischen Union, 
 

d) Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen, 
 

e) Beratung und Betreuung von Kommunen und ansied-
lungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- 
und Standortfragen, 
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f) Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken 
in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde, 
 

g) Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken zur 
Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unterneh-
men, 
 

h) Vermietung oder Verpachtung von Geschäfts- und Ge-
werberäumen an Existenzgründer für einen beschränkten 
Zeitraum (bis zu 5 Jahren), einschließlich dazugehöriger 
Nebenleistungen (z.B. Technologiezentren), 

 
i) Durchführung oder Förderung der Sanierung von Altlas-

ten für Zwecke der Ansiedlung, Erhaltung oder Erweite-
rung von Unternehmen. 
 

Der Geschäftsbereich „oleg-Flächenmanagement“ wird ins-
besondere durch folgende Tätigkeiten verfolgt: 
 
a) Erwerb und Veräußerung, Vermietung oder Verpachtung 

von Flächen und auch Tauschflächen und aufstehenden 
Gebäuden im Rahmen eines vorausschauenden Flä-
chenmanagements, 
 

b) Errichtung, Erwerb und Veräußerung, Vermietung oder 
Verpachtung von Geschäfts- und Gewerberäumen ein-
schließlich dazugehöriger Nebenleistungen zur Ansied-
lungsförderung und zur Unterstützung der ansässigen 
Wirtschaft. 

 

f) Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstü-
cken in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde, 
 

g) Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken zur 
Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unter-
nehmen, 
 

h) Vermietung oder Verpachtung von Geschäfts- und Ge-
werberäumen an Existenzgründer für eine beschränk-
ten Zeitraum (bis zu 5 Jahren), einschließlich dazuge-
höriger Nebenleistungen (z.B. Technologiezentren), 
 
 

i) Durchführung oder Förderung der Sanierung von Altlas-
ten für Zwecke der Ansiedlung, Erhaltung oder Erweite-
rung von Unternehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuer Geschäftsbereich 
Flächenmanagement 
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(3) Die eigenständige Wirtschaftsförderung des Landkreises Os-
nabrück und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
bleibt unberührt. 
 

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, 
die zum Erreichen des Gesellschaftszweckes dienlich sind. 
Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Un-
ternehmen, Gesellschaften und Institutionen unmittelbar oder 
mittelbar beteiligen und/oder deren Geschäftsführung über-
nehmen, wenn dies mittelbar der Verwirklichung des Gesell-
schaftszwecks dient. 
 

(3) Die eigenständige Wirtschaftsförderung des Landkreises 
Osnabrück und der kreisangehörigen Städte und Gemein-
den bleibt unberührt. 
 

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, 
die zum Erreichen des Gesellschaftszweckes dienlich sind. 
Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen 
Unternehmen, Gesellschaften und Institutionen unmittelbar 
oder Mittelbar beteiligen und/oder deren Geschäftsführung 
übernehmen, wenn dies mittelbar der Verwirklichung des 
Gesellschaftszwecks dient. 

 

 

 

  

§ 3 § 3  

Stammkapital, Geschäftsanteile und Verfügung über G eschäfts-
anteile 

Stammkapital. Geschäftsanteile und Verfügung über Geschäftsan-
teile 

 

   

(1) Das Stammkapital beträgt 123.648,00 € (in Worten einhun-
dertdreiundzwanzigtausendsechshundertachtundvierzig Eu-
ro). 
 

(2) Auf das Stammkapital haben als Stammeinlage übernom-
men: 
 

(1) Das Stammkapital beträgt 241.500 DM (in Worten zwei-
hunderteinundvierzigtausendfünfhundert Deutsche Mark). 
 
 

(2) Auf das Stammkapital haben als Stammeinlage übernom-
men: 

Euroumrechnung und Kapi-
talerhöhung zur Euro-
Glättung 
 
 

Landkreis Osnabrück mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 1 i.H.v. 

40.960,00 € 

Gemeinde Bad Essen mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 2 i.H.v. 

1,792,00 € 

Stadt Bad Iburg mit einem Geschäftsanteil Nr. 3 
i.H.v. 

1.280,00 € 

 
Landkreis Osnabrück 80.000,00 DM 

 
 

 Gemeinde Bad Essen 3.500,00 DM 
 
 

 Stadt Bad Iburg 2.500,00 DM 
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Gemeinde Bad Laer mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 4 i.H.v. 

1.024,00 € 

Gemeinde Bad Rothenfelde mit einem Ge-
schäftsanteil Nr. 5 i.H.v. 

768,00 € 

Gemeinde Belm mit einem Geschäftsanteil Nr. 
6 i.H.v. 

1.536,00 € 

Gemeinde Bissendorf mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 7 i.H.v. 

1.536,00 € 

Gemeinde Bohmte mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 8 i.H.v. 

1.280,00 € 

Stadt Bramsche mit einem Geschäftsanteil Nr. 
9 i.H.v. 

3.584,00 € 

Stadt Georgsmarienhütte mit einem Geschäfts-
anteil Nr. 10 i.H.v. 

4.096,00 € 

Gemeinde Glandorf mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 11 i.H.v. 

768,00 € 

Gemeinde Hasbergen mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 12 i.H.v. 

1.280,00 € 

Gemeinde Hilter a.T.W. mit einem Geschäfts-
anteil Nr. 13 i.H.v. 

1.280,00 € 

Stadt Melle mit einem Geschäftsanteil Nr. 14 
i.H.v. 

5.376,00 € 

Gemeinde Ostercappeln mit einem Geschäfts-
anteil Nr. 15 i.H.v. 

1.024,00 € 

Gemeinde Wallenhorst mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 16 i.H.v. 

2.816,00 € 

Samtgemeinde Artland mit einem Geschäftsan-     2.816,00 € 

 Gemeinde Bad Laer 2.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Bad Rothenfelde 1.500,00 DM 
 
 
 

 Gemeinde Belm 3.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Bissendorf 3.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Bohmte 2.500,00 DM 
 
 

 Stadt Bramsche 7.000,00 DM 
 

  

Stadt Georgsmarienhütte 

 
 

8.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Glandorf 1.500,00 DM 
 
 

 Gemeinde Hasbergen 2.500,00 DM 
 

 
 Gemeinde Hilter a.T.W. 2.500,00 DM 

 
 
 

 Stadt Melle 10.500,00 DM 
 
 

 Gemeinde Ostercappeln 2.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Wallenhorst 5.500,00 DM 
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teil Nr. 17 i.H.v. 

Samtgemeinde Bersenbrück mit einem Ge-
schäftsanteil Nr. 18 i.H.v. 

256,00 € 

Gemeinde Alfhausen mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 19 i.H.v. 

256,00 € 

Gemeinde Ankum mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 20 i.H.v. 

768,00 € 

Stadt Bersenbrück mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 21 i.H.v. 

768,00 € 

Gemeinde Eggermühlen mit einem Geschäfts-
anteil Nr. 22 i.H.v. 

256,00 € 

Gemeinde Gehrde mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 23 i.H.v. 

256,00 € 

Gemeinde Kettenkamp mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 24 i.H.v. 

256,00 € 

Gemeinde Rieste mit einem Geschäftsanteil Nr. 
25 i.H.v. 

256,00 € 

Samtgemeinde Fürstenau mit einem Ge-
schäftsanteil Nr. 26 i.H.v. 

256,00 € 

Gemeinde Berge mit einem Geschäftsanteil Nr. 
27 i.H.v. 

512,00 € 

Gemeinde Bippen mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 28 i.H.v. 

256,00 € 

Stadt Fürstenau mit einem Geschäftsanteil Nr. 
29 i.H.v. 

1.280,00 € 

Samtgemeinde Neuenkirchen mit einem Ge-
schäftsanteil Nr. 30 i.H.v. 

256,00 € 

 Samtgemeinde Artland 5.500,00 DM 
 
 

 Samtgemeinde Bersenbrück 500,00 DM 
 
 

 Gemeinde Alfhausen 500,00 DM 
 
 
 

 Gemeinde Ankum 1.500,00 DM 
 
 

 Stadt Bersenbrück 1.500,00 DM 
 

 Gemeinde Eggermühlen 500,00 DM 
 

 Gemeinde Gehrde 500,00 DM 
 
 

 Gemeinde Kettenkamp 500,00 DM 
 
 

 Gemeinde Rieste 500,00 DM 
 
 

 Samtgemeinde Fürstenau 500,00 DM 
 
 
 

 Gemeinde Berge 1.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Bippen 500,00 DM 
 

 Stadt Fürstenau 2.500,00 DM 
 
 

 Samtgemeinde Neuenkir-
chen 

500,00 DM 
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Gemeinde Merzen mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 31 i.H.v. 

512,00 € 

Gemeinde Neuenkirchen mit einem Geschäfts-
anteil Nr. 32 i.H.v. 

512,00 € 

Gemeinde Voltlage mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 33 i.H.v. 

256,00 € 

Kreissparkasse Bersenbrück mit einem Ge-
schäftsanteil Nr. 34 i.H.v. 

10.240,00 € 

Kreissparkasse Melle mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 35 i.H.v. 

10.240,00 € 

Sparkasse Osnabrück mit einem Geschäftsan-
teil Nr. 36 i.H.v. 

20.480,00 € 

Stadt Dissen mit einem Geschäftsanteil Nr. 37 
i.H.v. 

1.024,00 € 

Gemeinde Hagen mit einem Geschäftsanteil 
Nr. 38 i.H.v. 

1.536,00 € 

 

 Gemeinde Merzen 1.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Neuenkirchen 1.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Voltlage 500,00 DM 
 
 
 

 Kreissparkasse Bersenbrück 20.000,00 DM 

 Kreissparkasse Melle 20.000,00 DM 
 
 

 Sparkasse Osnabrück 40.000,00 DM 

   
 

 Stadt Dissen 2.000,00 DM 
 
 

 Gemeinde Hagen 3.000,00 DM 
 

 

   

(3) Andere Gesellschafter können im Wege von Kapitalerhöhun-
gen mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 
aufgenommen werden. 
 

(4) Die Abtretung, Verpfändung, Teilung, Vereinigung und Ein-
ziehung von Geschäftsanteilen sowie die Veränderung des 
Stammkapitals bedürfen des Beschlusses der Gesellschaf-
terversammlung. 
 
 
 

(3) Andere Gesellschafter können im Wege von Kapitalerhö-
hungen mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen 
Stimmen aufgenommen werden. 
 

(4) Die Abtretung, Verpfändung, Teilung, Vereinigung und Ein-
ziehung von Geschäftsanteilen sowie die Veränderung des 
Stammkapitals bedürfen des Beschlusses der Gesellschaf-
terversammlung. 
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§ 4 § 4  

Dauer der Gesellschaft Dauer  

   

Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.  

 

 

  

§ 5 § 5  

Organe der Gesellschaft Organe der Gesellschaft  

   

Organe der Gesellschaft sind: Organe der Gesellschaft sind  

a) die Gesellschafterversammlung 
 

b) der Aufsichtsrat 
 

c) die Geschäftsführung 

a) die Gesellschafterversammlung 
 

b) der Aufsichtsrat 
 

c) der bzw. die Geschäftsführer 

 

   

§ 6 § 6  

Gesellschafterversammlung Gesellschafterversammlung  

   

(1) Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsfüh-
rung einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter An-
gabe von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen bei ordentlichen Gesellschafter-
versammlungen und einer Frist von mindestens einer Woche 
bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen. Bei der 
Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der 

(1) Die Gesellschafterversammlung wird in den gesetzlich vor-
geschriebenen Fällen oder, wenn es die Geschäftslage er-
fordert, von der Geschäftsführung einberufen. 
 
 
 
 

Formale Anpassung mit 
Reduzierung der Ladungs-
fristen 
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Einladung und der Tag der Versammlung nicht mitgerechnet. 
Die Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Ge-
sellschaft statt, sofern die Gesellschafter nicht etwas anderes 
festlegen. Sind sämtliche Mitglieder der Gesellschafterver-
sammlung anwesend und wird kein Widerspruch erhoben, 
können eine Gesellschafterversammlung auch ohne Einhal-
tung der Form- und Fristvorschriften abgehalten sowie die 
mitgeteilte Tagesordnung erweitert werden. 
 

(2) Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Der Land-
kreis Osnabrück wird durch den jeweils amtierenden Landrat 
vertreten. Für die Hauptverwaltungsbeamten gilt § 138 Ab-
satz 2 Satz 3 NKomVG in seiner jeweils gültigen Fassung. 
Die übrigen Gesellschafter bestimmen einen Stellvertreter. 
 

(3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der jeweils 
amtierende Landrat des Landkreises Osnabrück. Dieser leitet 
die Gesellschafterversammlung. Sein Stellvertreter wird aus 
der Mitte der Gesellschafterversammlung gewählt. 
 

(4) Die ordentliche Gesellschafterversammlung soll in den ersten 
sechs Monaten des Geschäftsjahres stattfinden.  
 

(5) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzu-
berufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich 
erscheint.  
 

(6) Eine Gesellschafterversammlung ist darüber hinaus einzube-
rufen, wenn dies von Gesellschaftern verlangt wird, deren 
Geschäftsanteile zusammen mindestens dem 10. Teil des 
Stammkapitals entsprechen. 
 

(7) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte des 
Stammkapitals anwesend oder vertreten ist. Fehlt die Be-
schlussfähigkeit, so wird unverzüglich eine neue Gesellschaf-
terversammlung mit derselben Tagesordnung einberufen. 
Diese Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Höhe des anwesenden oder vertretenen Stammkapitals be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Der Land-
kreis Osnabrück wird durch den Landrat vertreten 
 
 
 

(3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der Land-
rat des Landkreises Osnabrück; sein Stellvertreter wird aus 
der Mitte der Gesellschafterversammlung gewählt. 
 

(4) Die ordentliche Gesellschafterversammlung soll in den ers-
ten 6 Monaten des Geschäftsjahres stattfinden. Die Einbe-
rufung erfolgt durch eingeschriebenen Brief unter Mitteilung 
der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 4 Wo-
chen. 
 

(5) Eine Gesellschafterversammlung ist darüber hinaus einzu-
berufen, wenn dies von Gesellschaftern verlangt wird, de-
ren Geschäftsanteile zusammen mindestens den 10. Teil 
des Stammkapitals entsprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertretungsregelung ange-
passt 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
Neu  - Formale Anpassung 
 
 
 
 
Neu  - Formale Anpassung 
 
 
 
Neu  - Formale Anpassung 
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schlussfähig. Hierauf ist in dem Einladungsschreiben für die 
neue Gesellschafterversammlung hinzuweisen. 

 
(8) Die Geschäftsführung nimmt ohne Stimmrecht an der Ge-

sellschafterversammlung teil, es sei denn, die Gesellschaf-
terversammlung beschließt im Einzelfall die Nichtteilnahme 
der Geschäftsführung. 
 

(9) Soweit über die Gesellschafterversammlung nicht eine nota-
rielle Niederschrift aufgenommen wird, ist über jede Gesell-
schafterversammlung von der Geschäftsführung unverzüg-
lich eine Niederschrift anzufertigen, in welcher Ort und Tag 
der Gesellschafterversammlung, die Teilnehmer, die Gegen-
stände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Ver-
handlungen und die Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung anzugeben sind. Nimmt die Geschäftsführung nicht an 
der Gesellschafterversammlung teil, ist die Niederschrift von 
dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung zu erstel-
len. Zur Erstellung der Niederschrift kann jeweils ein Proto-
kollführer als Gast an den Gesellschafterversammlungen 
teilnehmen. Die Niederschrift ist in jedem Fall von dem Vor-
sitzenden der Gesellschafterversammlung zu unterzeichnen. 
Das Protokoll soll den Mitgliedern der Gesellschafterver-
sammlung binnen 4 Wochen nach der Sitzung zugestellt 
werden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Je angefangene 500 DM eines Geschäftsanteils gewähren 
eine Stimme. Die Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung werden – soweit nicht gesetzlich oder durch diesen 
Gesellschaftsvertrag eine höhere Mehrheit erforderlich ist – 
mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. 

 
 
 
Neu  - Formale Anpassung 
 
 
 
 
Neu  - Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe § 7 
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§ 7 § 7  

Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung  Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung   

   

(1) Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Regel in Ge-
sellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können au-
ßerhalb einer Gesellschafterversammlung, soweit nicht zwin-
gendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftli-
che, telegrafische, fernschriftliche, fernkopierte oder per E-
Mail durchgeführte Abstimmung gefasst werden, wenn sich 
jeder Gesellschafter an der Abstimmung beteiligt (so genann-
tes Umlaufverfahren). Kommt auf diese Weise ein Gesell-
schafterbeschluss zustande, hat der Geschäftsführer unver-
züglich den Gesellschaftern den gefassten Beschluss unter 
Angabe des Abstimmungsergebnisses schriftlich mitzuteilen.  
 

(2) Je € 1,00 eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.  
 

(3) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden – 
soweit nicht gesetzlich oder durch diesen Gesellschaftsver-
trag eine höhere Mehrheit erforderlich ist – mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

  
Neue – formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorher § 6 Abs. 6 
 
 
 
 
Vorher § 6 Abs. 6 
 
 
 

(4) Beschlüsse zu § 8 Abs. 1 c), d) und g) bedürfen einer 3/4 
Mehrheit der Stimmen gemäß Abs. 3. 
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§ 8   

Aufgaben der Gesellschafterversammlung   Neu – vorher § 7 Abs. 1 

(1) Die Gesellschafterversammlung ist zuständig für alle Aufga-
ben, die ihr nach dem Gesetz oder nach diesem Gesell-
schaftsvertrag obliegen, soweit diese Aufgaben nicht in die-
sem Gesellschaftsvertrag ausdrücklich oder nach dem Ge-
setz zwingend dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Der Be-
schlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen 
insbesondere: 

 
a) Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung 

des Ergebnisses, 
b) Entlastung des Aufsichtsrates, 

 
 

c) Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
d) Auflösung der Gesellschaft, 
e) Übernahme von Bürgschaften, 
f) Feststellung des Wirtschaftsplanes für beide Geschäfts-

bereiche einschließlich der Nachträge, 
g) Beitritt neuer Gesellschafter, 
h) Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, soweit diese von den 

Gesellschaftern nicht direkt in den Aufsichtsrat entsandt 
werden, 

i) Einforderung der Verlustabdeckung getrennt nach den 
beiden Geschäftsbereichen, 

j) Zuweisung in und Verwendung von Rücklagen, 
 

k) Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Ge-
sellschaft gegen Aufsichtsratsmitglieder zustehen, sowie 
die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen, welche sie 
gegen Aufsichtsratsmitglieder zu führen hat, 

l) Abschluss, Änderung und Beendigung von Geschäften 
und Verträgen der Gesellschaft mit Aufsichtsratsmitglie-
dern. 

 

(1) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung un-
terliegen u. a. 

 
 
 
 
 
a) Die Feststellung des Jahresabschlusses; 
b) Die Entlastung des Aufsichtsrates; 

 
c) Die Entlastung der/des Geschäftsführers; 

 
d) Änderung des Gesellschaftsvertrages; 
e) Die Auflösung der Gesellschaft; 
f) Die Übernahme von Bürgschaften; 
g) Die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes 

einschließlich der Nachträge; 
h) Den Beitritt neuer Gesellschafter; 
i) Die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, sowie diese von 

den Gesellschaftern nicht direkt in den Aufsichtsrat ent-
sandt werden: 

j) Die Einforderung von Nachschüssen bzw. von Vor-
schüssen auf Nachschüsse: 
 

k) Der Erlass einer Geschäftsordnung für den Aufsichts-
rat. 
 
 
 
 
 

(2) Beschlüsse zu Abs. 1 d), h) und k) bedürfen einer 3/4 
Mehrheit der Stimmen gemäß  § 6 Abs. 6. 

Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
Jetzt § 11 e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an neue Rege-
lung in § 15 
 
Neu 
 
entfällt 
 
 
Neu – Formale Anpassung 
 
 
Neu – Formale Anpassung 
 
Siehe § 7 Abs. 4 
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§ 9 § 8  

Aufsichtsrat Aufsichtsrat  

   
(1) Die Gesellschaft verfügt über einen Aufsichtsrat. Der Auf-

sichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern. 
 

(2) Für den Landkreis Osnabrück werden jeweils der amtierende 
Hauptverwaltungsbeamte und der allgemeine Vertreter des 
Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Osnabrück als 
geborene Aufsichtsratsmitglieder sowie zwei weitere Auf-
sichtsratsmitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Osn-
abrück aus seiner Mitte bestellt werden, entsendet. Zusätz-
lich wird für jedes weitere Aufsichtsratsmitglied jeweils durch 
den Kreistag des Landkreises Osnabrück ein stellvertreten-
des Aufsichtsratsmitglied bestellt, welches an die Stelle des 
jeweiligen Aufsichtsratsmitgliedes tritt, soweit dieses an der 
Wahrnehmung seiner Aufsichtsratstätigkeit gehindert ist. Für 
die Vertretung der geborenen Aufsichtsratsmitglieder gilt 
§  138 Absatz 2 Satz 3 NKomVG in seiner jeweils gültigen 
Fassung entsprechend. 
 

(3) Dem Aufsichtsrat gehören darüber hinaus an: 
 
 
a) Für die Gesamtheit der Samtgemeinden, Städte und 

Gemeinden des Landkreises Osnabrück werden vier 
Vertreter und zwar jeweils 2 Ratsmitglieder und 2 Haupt-
verwaltungsbeamte und jeweils ein Stellvertreter als Auf-
sichtsratsmitglied bestellt. Die politischen Vertreter wer-
den für die Dauer einer Legislaturperiode bestellt. Das 
Aufsichtsratsmandat endet mit Ablauf der Legislaturperi-
ode, auch wenn das Aufsichtsratsmitglied erneut in das 
politische Amt gewählt wird. Eine erneute Bestellung ist 
grundsätzlich möglich. 
 

(1) Es wird eine Aufsichtsrat von 11 Personen bestellt 
 

 
(2) Dem Aufsichtsrat gehören an: 

a) Für den Landkreis Osnabrück: 
• Zwei vom Kreistag des Landkreises Osnabrück 

aus seiner Mitte entsandte Vertreter 
• Der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises 

Osnabrück 
• Und der allgemeine Vertreter des Hauptverwal-

tungsbeamten des Landkreises Osnabrück 
 

Für jedes Aufsichtsratsmitglied ist ein Stellvertreter zu be-
nennen. 

 
 
 
 

b) Für die Gesamtheit der Samtgemeinden, Städte und 
Gemeinden des Landkreises Osnabrück 4 Vertreter, 
und zwar jeweils 2 Ratsmitglieder und 2 Hauptverwal-
tungsbeamte. 

 
Für jedes Aufsichtsratsmitglied ist ein Stellvertreter zu be-
nennen. 

 
c) Von jeder Sparkasse der jeweilige Vorstandsvorsitzen-

de. Der Vorstandsvorsitzende kann sich im Falle der 
Verhinderung durch seinen Stellvertreter vertreten las-
sen. 

Formale Anpassung 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Praxis 
 
. 
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b) Von jeder Sparkasse der jeweilige Vorstandsvorsitzende. 
Der Vorstandsvorsitzende kann sich im Falle der Verhin-
derung durch einen Stellvertreter vertreten lassen. 

 
 

 
(4) Das Amt der Aufsichtsratsmitglieder, die ihr Mandat als Be-

amte, Angestellte oder als Angehörige eines periodisch zu 
wählenden Organs eines Gesellschafters erlangt haben, en-
det bei Beendigung ihrer Tätigkeit für den betreffenden Ge-
sellschafter, bei  Ablauf der Amtszeit oder bei Niederlegung 
des Amtes eines Aufsichtsratsmitgliedes durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Geschäftsführung. Der Niederle-
gung soll die entsprechende Mitteilung einen Monat vorher 
vorausgehen. Aus wichtigem Anlass ist eine fristlose Nieder-
legung des Mandates möglich.  
 

(5) Die Berufung und Entsendung in den Aufsichtsrat ist wider-
ruflich. Der Widerruf erfolgt durch das Gremium, das das be-
troffene Aufsichtsratsmitglied berufen hat. Scheidet ein Auf-
sichtsratsmitglied aus, so wird ein Nachfolger in derselben 
Weise bestellt, wie das ausscheidende Mitglied in den Auf-
sichtsrat berufen wurde. 

 
(6) Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Hauptverwaltungsbe-

amte des Landkreises Osnabrück. Im Falle der Verhinderung 
vertritt ihn sein Vertreter im Amt. 

 
(7) Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit als Aufsichts-

ratsmitglied werden nicht geleistet. 
 

(8) § 52 GmbHG und die dort aufgeführten Vorschriften des Ak-
tiengesetzes finden, soweit gesetzlich zulässig, auf den Auf-
sichtsrat keine Anwendung. Für den Aufsichtsrat gelten aller-
dings die §§ 394, 395 AktG entsprechend.  
 
 
 
 

 
 

(3) Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder beträgt 5 Jahre. 
 

(4) Das Amt der Aufsichtsratsmitglieder, die ihr Mandat als Be-
amte, Angestellte oder als Angehörige eines periodisch zu 
wählenden Organs eines Gesellschafters erlangt haben, 
endet bei Beendigung ihrer Tätigkeit für den betreffenden 
Gesellschafter oder dem Ablauf der Amtszeit. Im Übrigen 
können die Aufsichtsratsmitglieder ihr Amt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Geschäftsführung jederzeit nie-
derlegen. Der Niederlegung soll die entsprechende Mittei-
lung einen Monat vorher vorausgehen. Aus wichtigem An-
lass ist eine fristlose Niederlegung des Mandates möglich. 
Die Berufung in den Aufsichtsrat ist widerruflich. Der Wider-
ruf erfolgt durch das Gremium, dass das betroffene Auf-
sichtsratsmitglied berufen hat. Scheidet ein Aufsichtsrats-
mitglied aus, so wird ein Nachfolger in derselben Weise be-
stellt, wie das ausscheidende Mitglied in den Aufsichtsrat 
berufen wurde. 
 

(5) Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Hauptverwaltungs-
beamte des Landkreises Osnabrück. Im Falle der Verhinde-
rung vertritt ihn sein Vertreter im Amt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
siehe Abs.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe Abs. 5 
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§ 10 
Innere Ordnung des Aufsichtsrates 

 
(1) Der Aufsichtsrat wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 

oder im Fall seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter 
einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe 
von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von min-
destens zwei Wochen. Bei der Berechnung der Frist werden 
der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Auf-
sichtsratssitzung nicht mitgerechnet. Die Aufsichtsratssitzun-
gen finden am Sitz der Gesellschaft statt. In dringenden Fäl-
len kann die Ladungsfrist bis auf 24 Stunden verkürzt wer-
den. Sind sämtliche Aufsichtsratsmitglieder anwesend und 
wird kein Widerspruch erhoben, kann eine Sitzung auch oh-
ne Einhaltung der Form- und Fristvorschriften abgehalten 
sowie die mitgeteilte Tagesordnung erweitert werden. Au-
ßerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegrafische, fern-
schriftliche, fernkopierte oder per E-Mail durchgeführte Be-
schlussfassungen zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied 
diesem Verfahren innerhalb einer von dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht.           
                      

(2) Der Aufsichtsrat wird einberufen, soweit es der Aufsichtsrats-
vorsitzende für erforderlich oder zweckmäßig hält, mindes-
tens einmal halbjährlich. Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft 
unverzüglich eine Sitzung ein, wenn dies unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte von einem Geschäftsführer oder von 
mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern verlangt wird. 

 
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-

der ordnungsgemäß geladen und wenigstens sechs Auf-
sichtsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und dabei 
der Aufsichtsratsvorsitzende oder dessen Stellvertreter an-
wesend ist. Fehlt die Beschlussfähigkeit, so wird unverzüg-
lich eine neue Sitzung mit derselben Tagesordnung einberu-
fen. In dieser Sitzung ist der Aufsichtsrat ohne Rücksicht auf 
die anwesenden oder vertretenden Aufsichtsratsmitglieder 
und die Anwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden oder 

 
 
 

(6) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden schriftlich zu den 
Sitzungen eingeladen. Die Einladungsfrist beträgt mindes-
tens 10 Tage. Der Tag der Absendung der Ladung und der 
Tag der Sitzung sind hierbei nicht mitgerechnet. Zusammen 
mit der Einladung ist die Tagesordnung bekannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen und wenigstens 6 Mitglieder, 
darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend 
sind. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Neu - § 10 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
Formale Anpassung 
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dessen Stellvertreters beschlussfähig. Hierauf ist in dem Ein-
berufungsschreiben zur neuen Sitzung hinzuweisen. Sind 
weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch dessen Stellvertre-
ter anwesend, wählt der Aufsichtsrat zu Beginn der Sitzung 
einen Sitzungsleiter aus der Mitte.  

 
(4) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher 

Mehrheit gefasst, sofern nicht das Gesetz oder dieser Ge-
sellschaftsvertrag etwas anderes vorsehen. Stimmenthaltun-
gen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. 

 
(5) Ein Aufsichtsratsmitglied soll an der Beratung und Be-

schlussfassung eines Tagesordnungspunktes nicht teilneh-
men, wenn anzunehmen ist, dass dieses Aufsichtsratsmit-
glied durch einen zu fassenden Beschluss des Aufsichtsrates 
einen persönlichen Vorteil erlangen könnte. 

 
(6) Ein Aufsichtsratsmitglied, das verhindert ist an einer Sitzung 

teilzunehmen, kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein 
anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen (Stimmbo-
tenschaft). Eine Stellvertretung ist nach Maßgabe des § 9 
Absätze 2 und 3 möglich und geht der Stimmbotenschaft in 
jedem Fall vor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Auf-

 
 

(8) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, so-
fern nicht das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag etwas 
anderes vorsehen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(9) Sollte eine Aufsichtsratssitzung nicht beschlussfähig sein, 

weil nicht genügend Mitglieder an ihr teilgenommen haben, 
so ist die darauffolgende Aufsichtsratssitzung, die spätes-
tens innerhalb von 30 Tagen stattfinden muss, für die Ta-
gesordnungspunkte, die auf der vorangegangenen Sitzung 
mangels Beschlussfähigkeit nicht erledigt werden konnten, 
in jedem Fall dann beschlussfähig, wenn wenigstens der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter anwesend sind 
 

(10) In eiligen oder einfachen können ausnahmsweise Be-
schlüsse auch außerhalb der Tagesordnung oder auch 
durch Einholung schriftlicher Erklärungen gefasst werden, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied unverzüglich widerspricht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
siehe Abs. 3 
 
 
 
 
 
siehe Abs. 1 
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sichtsrates teil, es sei denn, der Aufsichtsrat beschließt im 
Einzelfall die Nichtteilnahme.  
 

 
(8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist unverzüglich eine 

Niederschrift anzufertigen, die von dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden bzw. bei seiner Verhinderung durch dessen Stellver-
treter oder durch den Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist. Zur 
Erstellung der Niederschrift kann jeweils ein Protokollführer 
als Gast an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen. Jedem 
Aufsichtsratsmitglied soll binnen vier Wochen eine Abschrift 
der Sitzungsniederschrift ausgehändigt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11)  Die Tätigkeit des Aufsichtsrates ist ehrenamtlich. Auslagen 
werden nicht erstattet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
siehe § 9 Abs. 7 

 
 
 

  

§ 11 §9  

Aufgaben des Aufsichtsrates Aufgaben des Aufsichtsrates  

   

(1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung 
und hat sich über die Entwicklung der Gesellschaft laufend 
Bericht erstatten zu lassen. 

 
 
(2) Der Aufsichtsrat ist zuständig für alle Aufgaben, die ihm nach 

diesem Gesellschaftsvertrag ausdrücklich oder nach dem 
Gesetz zwingend zugewiesen sind. Der Beschlussfassung 
des Aufsichtsrates unterliegen insbesondere: 
 
a) Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Fest-

stellung des Wirtschaftsplans für beide Geschäftsberei-
che einschließlich der Nachträge, 
 

b) Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung 

(1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung 
und hat sich über die Entwicklung der Gesellschaft laufend 
Bericht erstatten zu lassen. Er beschließt über ein von der 
Geschäftsführung zu erarbeitendes Arbeitsprogramm. 
 

(2) Außer den im Gesetz und in diesem Gesellschaftsvertrag 
sonst vorgesehenen Fällen bedürfen folgende Rechtge-
schäfte der Geschäftsführung der Zustimmung des Auf-
sichtsrates: 
 
a) den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung für 

die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes so-
wie Nachträge, 
 

b) der Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über 
den Jahresabschluss, 

 
 
Siehe neuer § 13 
 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formale Anpassung 
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des Ergebnisses 
 
c) Wahl des Abschlussprüfers 

 
d) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern,  
 
e) Entlastung der Geschäftsführung, 

 
f) Erteilung und Widerruf von Prokura, 

 
g) Erlass einer Geschäftsführerordnung, 

 
h) Aufnahme von Darlehen soweit nicht im Wirtschaftsplan 

enthalten, 
 

i) Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Ge-
sellschaft gegen Gesellschafter oder gegen Geschäfts-
führer zustehen, sowie die Vertretung der Gesellschaft in 
Prozessen, welche sie gegen Gesellschafter oder gegen 
Geschäftsführer zu führen hat. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) die Bestellung und die Entlassung von Prokuristen, 
 

d) der Erlass einer Geschäftsführerordnung, 
 

e) die Aufnahme von Darlehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Der Aufsichtsrat schlägt der Bezirksregierung den Prüfer 
des Jahresabschlüssen vor, berichtet der Gesellschafter-
versammlung, in welcher Art und in welchem Umfang er die 
Geschäftsführung überwacht hat, welche Stelle den Jah-
resabschluss geprüft hat und ob diese Prüfung nach seiner 
Überzeugung Anlass zu wesentlichen Beanstandungen ge-
geben hat. 

 
 
 
Formale Anpassung 
 
Konkretisierung 
 
Vorher § 8 c) 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
Neu – Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
Veraltet siehe § 11 Abs. 2b 
und § 16 
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§ 12 § 10  

Geschäftsführung und Vertretung Geschäftsführung und Vertretung  

   

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. 
Sie kann stellvertretende Geschäftsführer haben. 
 

(2) Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat bestellt und 
abberufen. Der Aufsichtsrat ist zudem für Anstellung und Ent-
lassung der Geschäftsführer zuständig. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende schließt im Namen der Gesellschaft mit den Ge-
schäftsführern den Geschäftsführeranstellungsvertrag. 
 

(3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt worden, so vertritt dieser 
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer 
gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss 
des Aufsichtsrates können Geschäftsführer zur Alleinvertre-
tung ermächtigt und/oder von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit werden. 
 

(4) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte in Über-
einstimmung mit dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag, 
der Geschäftsordnung und den Beschlüssen der Gesell-
schafterversammlung bzw. des Aufsichtsrates sowie den 
Bestimmungen ihres Anstellungsvertrages zu führen. 
 

(5) Der Aufsichtsrat hat einen Katalog derjenigen Maßnahmen 
und Geschäfte zu beschließen, für die die Geschäftsführung 
der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
bedarf. Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung beschließen. In der Geschäftsordnung für 
die Geschäftsführung kann festgelegt werden, mit welcher 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer 
 
 

(2) Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat bestellt und 
abberufen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates schließt im 
Namen der Gesellschaft mit den Geschäftsführern den Ge-
schäftsführeranstellungsvertrag. 
 
 

(3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt worden, so vertritt dieser 
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer 
gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
 
 
 

(4) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsver-
trag, einer Geschäftsordnung und den Beschlüssen der 
Gesellschafterversammlung bzw. des Aufsichtsrates zu 
führen. 

Formale Anpassung 
 
 
Formale Anpassung 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige Regelungslücke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ff. Formale Anpassungen 
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Mehrheit – abhängig vom Beschlussgegenstand – ein ent-
sprechender Zustimmungsbeschluss zu fassen ist.  
 

(6) Wenn zustimmungsbedürftige Maßnahmen oder Geschäfte 
keinen Aufschub dulden und eine rechtzeitige Beschlussfas-
sung der Gesellschafterversammlung oder des Aufsichtsra-
tes nicht möglich ist, darf der Geschäftsführer insoweit selb-
ständig handeln. 
 

(7) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, den Gesellschaftern al-
le zur Sicherung des Beteiligungscontrollings erforderlichen 
Unterlagen, insbesondere Zwischenergebnisrechnung und 
Geschäftsberichte, während des laufenden Geschäftsjahres 
offenzulegen. Des Weiteren besteht die Verpflichtung zur un-
verzüglichen Anzeige und Auskunftserteilung, falls sich er-
hebliche Abweichungen von dem in § 13 dieses Vertrages 
näher bezeichneten Wirtschaftsplan sowie von abzuschlie-
ßenden Zielvereinbarungen ergeben bzw. unter Zugrundele-
gung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes er-
sichtlich werden. Die Gesellschafterversammlung kann durch 
Beschluss Kriterien für erhebliche Abweichungen im Sinne 
dieses Absatzes 7 festlegen.  
 

(8) Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass allen Gesell-
schaftern zur Konsolidierung der Jahresabschlüsse zu einem 
konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Absätze 4 bis 6 
und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtab-
schluss erforderlichen Unterlagen und Belege der Gesell-
schaft so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte 
Gesamtabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende 
des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann. 
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§ 13   
Wirtschaftsplan   Neu 

 
 

   

(1) Die Geschäftsführung hat für jedes Jahr einen Wirtschafts-
plan für beide Geschäftsbereiche aufzustellen.  
 

(2) Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgs- und Vermögens-
plan sowie eine Stellenübersicht.  
 

(3) Der Wirtschaftsplan ist so rechtzeitig aufzustellen, dass der 
Aufsichtsrat über ihn beraten und die Gesellschafterver-
sammlung vor Beginn des entsprechenden Geschäftsjahres 
über seine Genehmigung beschließen kann.  
 

(4) Zeigen sich im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Abwei-
chungen von der Planung, ist ein Nachtragswirtschaftsplan 
aufzustellen. 
 

(5) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung 
zugrunde zu legen, die dem Aufsichtsrat zur Kenntnis zu 
bringen ist.  
 

 

 

  

 

 

 

§ 14 § 11  

Geschäftsjahr Geschäftsjahr  
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Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr  

   

§ 15 
 

Verlustabdeckung 
 
 

§ 12 

Nachschusspflicht  

 

Ersetzt § 12 

(1) Die Gesellschafter verpflichten sich, Mittel in Höhe des Jah-
resfehlbetrages gemäß des Wirtschaftsplanes  für beide Ge-
schäftsbereiche zu tragen. Die Einforderung der Verlustab-
deckung erfolgt durch Gesellschafterbeschluss. 
 

(2) Der Jahresfehlbetrag wird für den Geschäftsbereiche „oleg-
Projekte“ gemäß des im Wirtschaftsplan für diesen Ge-
schäftsbereich festgestellten Verlustes von der Gruppe der 
Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal jedoch 52.000 € 
übernommen. Im Übrigen wird der Jahresfehlbetrag vom 
Landkreis Osnabrück und der Gruppe der Städte, Samtge-
meinden und Gemeinden je zur Hälfte übernommen. Die 
Nachschusspflicht der Gruppe der Städte, Samtgemeinden 
und Gemeinden sowie des Landkreises Osnabrück wird da-
bei auf jeweils 77.000 € begrenzt. Die Nachschusspflicht in-
nerhalb der jeweiligen Gruppe wird im Verhältnis der Gesell-
schaftsanteile zueinander übernommen. Der darüber hinaus 
nicht gedeckte Jahresfehlbetrag wird vom Landkreis Osnab-
rück übernommen, sofern dieser dem im Wirtschaftsplan 
ausgewiesenen Fehlbetrag zugestimmt hat. 
 

(3) Der Jahresfehlbetrag für den Geschäftsbereich „oleg-
Flächenmanagement“ wird gemäß des im Wirtschaftsplan für 
diesen Geschäftsbereich festgestellten Verlustes zu 100 %, 
maximal jedoch 410.000 € vom Landkreis Osnabrück getra-
gen. Der darüber hinaus nicht gedeckte Jahresfehlbetrag 
wird vom Landkreis Osnabrück übernommen, sofern dieser 
dem im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Fehlbetrag zuge-
stimmt hat. 
 

(1) Die Gesellschafter verpflichten sich zur Übernahme des 
Jahresfehlbetrages. 
 

(2) Der Jahresfehlbetrag wird von der Gruppe der Sparkassen 
in Höhe von 22 %, maximal jedoch 100.000,00 DM über-
nommen. Im Übrigen wird der Jahresfehlbetrag vom Land-
kreis Osnabrück und der Gruppe der Städte, Samtgemein-
den und Gemeinden je zur Hälfte übernommen. Die Nach-
schusspflicht der Gruppe der Städte, Samtgemeinden und 
Gemeinden sowie des Landkreises Osnabrück wird dabei 
auf jeweils 150.000,00 DM begrenzt. Die Nachschusspflicht 
innerhalb der jeweiligen Gruppe wird im Verhältnis der Ge-
sellschaftsanteile zueinander übernommen. Der darüber 
hinaus nicht gedeckte Jahresfehlbetrag wird vom Landkreis 
Osnabrück übernommen, sofern dieser dem Wirtschafts-
plan zugestimmt hat. 
 

(3) Die Nachschusspflicht hat beschränkt sich auf den Bilanz-
verlust in dem von der Gesellschafterversammlung festge-
stellten und vom Abschlussprüfer testierten Jahresab-
schluss, höchstens jedoch bis zum im Wirtschaftsplan aus-
gewiesenen Jahresfehlbetrag. Die Nachschüsse sind spä-
testens ein Jahr nach Beschlussfassung durch die Gesell-
schafterversammlung fällig. 
 

 

 

Neu 

 

 

 

 

 

Euro Glättung und Aufrun-
dung auf volle 1.000er 

 

 

 

 

Neu 
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(4) Eventuell in einem Jahr aufgrund von Abweichungen zum 
Wirtschaftsplan zu viel oder zu wenig gezahlte Mittel werden 
mit der Summe der für das Folgejahr zu leistenden Verlust-
abdeckung verrechnet.  

 

 

 

 

 

Neu 

   

§ 16 
 
 

Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung und Ergebnisv erwen-
dung 

 

§ 13 

Jahresabschluss 

 

 

Formale Anpassung 

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb von drei Monaten nach 
Abschluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und den 
Lagebericht entsprechend den für die Gesellschaft geltenden 
Bestimmungen aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzu-
legen. 
 

(2) Die Jahresabschlussprüfung ist nach den Vorschriften über 
die Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben durchzufüh-
ren (§158 Absatz 1 i.V.m. § 157 NKomVG). Zuständiges 
Rechnungsprüfungsamt ist das Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Osnabrück. 
 

(3) Dem Landkreis Osnabrück stehen die Rechte aus § 53 Ab-
satz 1 Haushaltsgrundsätzegesetz zu. Den für den Landkreis 
Osnabrück zuständigen Prüfungseinrichtungen werden die in 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgese-henen Befugnisse 
eingeräumt. Dem Rechnungsprü-fungsamt des Landkreises 
Osnabrück stehen die Befug-nisse nach § 155 NKomVG zu. 
Der Landkreis Osnabrück ist nach § 150 NKomVG berech-
tigt, sich jederzeit bei der Gesellschaft zu unterrichten. Die-
selben Rechte stehen auch den Städten und Gemeinden zu. 

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb von 3 Monaten nach 
Abschluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss sowie 
den Lagebericht entsprechend den für die Gesellschaft gel-
tenden Bestimmungen aufzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)-(5): Formale Anpassun-
gen 
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(4) Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches über die Aufstellung und Prüfung des Jahresab-
schlusses bleiben von den vorstehenden Absätzen unbe-
rührt. 
 

(5) Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes des 
Abschlussprüfers hat die Geschäftsleitung den Jahresab-
schluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht dem 
Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat die Geschäftslei-
tung dem Aufsichtsrat den Vorschlag für die Verwendung 
des Ergebnisses vorzulegen. 
 

(6) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungs-
bericht des Abschlussprüfers sind innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres vom Aufsichts-
rat der Gesellschafterversammlung zum Zwecke der 
Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnis-
verwendung sowie zur Entlastungserteilung vorzulegen. 
 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbe-
richt des Abschlussprüfers sind innerhalb von 6 Monaten nach 
Ablauf des Geschäftsjahres vom Aufsichtsrat der Gesellschaf-
terversammlung zum Zwecke der Feststellung des Jahresab-
schlusses und zur Entlastungserteilung vorzulegen. 
 
 

(3) Es ist eine Jahresabschlussprüfung gemäß § 124 i.V.m. § 123 
NGO durchzuführen. Die Jahresabschlussprüfung obliegt dem 
Kommunalprüfungsamt des Landes. Das zuständige Kommu-
nalprüfungsamt hat sich zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu bedienen. Die Auswahl des 
Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
hat im Einvernehmen mit der Gesellschaft zu erfolgen. Dem 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück werden 
in §§ 53 Abs. 1, 54 Haushaltsgrundgesetze vorgesehenen Be-
fugnisse eingeräumt; das Recht auf Auskunft oder Einsicht-
nahme kann jedoch nur gegenüber dem mit der Jahresab-
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schlussprüfung beauftragten Wirtschaftsprüfer oder der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgeübt werden. Die Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches über die 
Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses bleiben hier-
von unberührt. 
 

(4) Der Landkreis Osnabrück ist berechtigt, neben der Prüfung 
durch den Abschlussprüfer die Gesellschaft durch das eigene 
Rechnungsprüfungsamt prüfen zu lassen; dabei gelten die 
Verfahrensregelungen des Absatzes 3. 

   

 § 14  

 Gewinnausschüttung  

   

 Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in Ihrer Eigen-
schaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln der Körperschaft erhalten. 

entfällt 

   

§ 17 § 15  

Ausscheiden von Gesellschaftern Ausscheiden von Gesellschaftern  

   

(1) Jeder Gesellschafter kann mit einer Kündigungsfrist von 2 
Jahren seinen Austritt aus der Gesellschaft erklären. Der 
Austritt ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres zulässig. 
Der ausscheidende Gesellschafter hat eine zum Aus-
gleich eines in dem Jahr, in dem die Kündigung wirksam 
wird, entstandenen Fehlbetrag (Verlust) beschlossenen 
Nachschuss noch anteilig zu leisten, und zwar in dem 

(1) Jeder Gesellschafter kann mit einer Kündigungsfrist von 2 
Jahren seinen Austritt aus der Gesellschaft erklären. Der Aus-
tritt ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres zulässig. Der 
ausscheidende Gesellschafter hat eine zum Ausgleich eines 
in dem Jahr, in dem die Kündigung wirksam wird, entstande-
nen Fehlbetrag (Verlust) beschlossenen Nachschuss noch an-
teilig zu leisten, und zwar in dem Verhältnis, wie der Jahres-
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Verhältnis, wie der Jahresfehlbetrag auf seinen Anteil am 
Stammkapital entfällt. Die Kündigung hat durch einen 
eingeschriebenen Brief zu erfolgen. 
 

(2) Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters wird die 
Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern nach dem Aus-
scheiden des betroffenen Gesellschafters und Übernah-
me seines Anteils durch die übrigen Gesellschafter fort-
gesetzt. Die übrigen Gesellschafter haben das Recht, den 
Anteil des Ausscheidenden im Verhältnis ihrer Beteiligun-
gen an der Gesellschaft zu übernehmen. Macht ein Ge-
sellschafter von seinem Übernahmerecht keinen Ge-
brauch, so geht dieses auf den oder die anderen verblei-
benden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung 
über. Abweichend hiervon ist die jeweilige Samtgemeinde 
berechtigt, den gesamten Geschäftsanteil einer kreisan-
gehörigen Stadt oder Gemeinde, die Mitgliedsgemeinde 
dieser Samtgemeinde ist, zu übernehmen. Die Gesell-
schafter, die den Anteil des ausscheidenden Gesellschaf-
ters übernehmen, haben dem ausscheidenden Gesell-
schafter eine Abfindung zu zahlen. 

Der Zustimmung des Aufsichtsrates und der Gesellschaf-
terversammlung bedarf es bei Übertragung nach diesem 
Absatz nicht. 

(3) Wurde der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters bis 
zu dem Zeitpunkt seines Ausscheidens nicht von anderen 
Gesellschaftern übernommen, so tritt die Gesellschaft in 
Liquidation. Eines Auflösungsbeschlusses bedarf es 
nicht. 
 

(4) Als Abfindung wird der Wert der übernommenen Stamm-
einlage gemäß § 3 Absatz 2 verbindlich festgesetzt. 

fehlbetrag auf seinen Anteil am Stammkapital entfällt. Die 
Kündigung hat durch einen eingeschriebenen Brief zu erfol-
gen. 
 
 

(2) Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst, sondern nach dem Ausscheiden des 
betroffenen Gesellschafters und Übernahme seines Anteils 
durch die übrigen Gesellschafter fortgesetzt. Die übrigen Ge-
sellschafter haben das Recht, den Anteil des Ausscheidenden 
im Verhältnis ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft zu über-
nehmen. Macht ein Gesellschafter von seinem Übernahme-
recht keinen Gebrauch, so geht dieses auf den oder die ande-
ren verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteili-
gung über. Abweichend hiervon ist die jeweilige Samtgemein-
de berechtigt, den gesamten Geschäftsanteil einer kreisange-
hörigen Stadt oder Gemeinde, die Mitgliedsgemeinde dieser 
Samtgemeinde ist, zu übernehmen. Die Gesellschafter, die 
den Anteil des ausscheidenden Gesellschafters übernehmen, 
haben dem ausscheidenden Gesellschafter eine Abfindung zu 
zahlen. 

Der Zustimmung des Aufsichtsrates und der Gesellschafter-
versammlung bedarf es bei Übertragung nach diesem Absatz 
nicht. 

(3) Wurde der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters bis zu 
dem Zeitpunkt seines Ausscheidens nicht von anderen Ge-
sellschaftern übernommen, so tritt die Gesellschaft in Liquida-
tion. Eines Auflösungsbeschlusses bedarf es nicht. 
 
 

(4) Als Abfindung wird der Wert der übernommenen Stammeinla-
ge gemäß § 3 Ziffer 2 verbindlich festgesetzt. 
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§ 18 § 16  

Auflösung und Abwicklung Auflösung und Abwicklung  

(1) Außer im Fall des § 17 Abs. 3 kann die Auflösung der 
Gesellschaft nur mit Mehrheit von ¾ der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden. 
 

(2) Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese abzuwickeln. 
Liquidatoren sind die Geschäftsführer, soweit die Gesell-
schafterversammlung keine anderen bestellt. 
 

(1) Außer im Fall des § 15 Abs. 3 kann die Auflösung der Gesell-
schaft nur mit Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen be-
schlossen werden. 
 

(2) Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese abzuwickeln. Liqui-
datoren sind die Geschäftsführer, soweit die Gesellschafter-
versammlung keine andern bestellt. 
 

 

 
(3) Wenn sich aus dem Jahresabschluss oder aus einer im 

Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, 
dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist, so haben 
die Geschäftsführer unverzüglich eine Gesellschafterver-
sammlung einzuberufen, in der über die Auflösung oder 
die Weiterführung der Gesellschaft beschlossen wird. 
 
 

 
 
 
 

 
(3) Wenn sich aus dem Jahresabschluss oder aus einer im Laufe 

des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälf-
te des Stammkapitals verloren ist, so haben die Geschäftsfüh-
rer unverzüglich eine Gesellschafterversammlung einzuberu-
fen, in der über die Auflösung oder die Weiterführung der Ge-
sellschaft beschlossen wird. 
 

(4) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbe-
günstigten Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschafter an 
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligungen gemäß § 
3 Ziffer 2, die es unmittelbar und ausschließlich für den in § 2 
Ziffer 1 genannten Zweck zu verwenden oder es an eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts zwecks Verwendung für 
diesen Zweck weiterzugeben haben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entfällt 
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§ 19 § 17  

Veröffentlichungen Veröffentlichungen  

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit eine 
öffentliche Bekanntmachung vorgeschrieben ist, im elektroni-
schen Bundesanzeiger und darüber hinaus im Amtsblatt des 
Landkreises Osnabrück. 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Amtsblatt für 
den Landkreis Osnabrück 

Formale Anpassung 

   

§ 20 
 

 neu 

Kosten    
   

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt die 
Gesellschaft bis zu einer Höhe von maximal 5.000 €. 

  

   

§ 21 
 
 

§ 18  

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen  

   

(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Gesell-
schaftsvertrages als nicht rechtswirksam erweisen, so 
wird dadurch die Gültigkeit im Übrigen nicht berührt. Die 
unwirksame Vorschrift des Gesellschaftervertrages ist 
sodann durch den Beschluss der Gesellschafter so zu er-
gänzen und umzudeuten, dass der mit ungültigen Vor-
schriften beabsichtigte Zweck erreicht wird. Entsprechend 
ist zu verfahren, wenn sich bei der Durchführung dieses 
Gesellschaftervertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke 
ergibt. 
 
 

(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsver-
trages als nicht rechtswirksam erweisen, so wird dadurch die 
Gültigkeit im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Vorschrift 
des Gesellschaftervertrages ist sodann durch den Beschluss 
der Gesellschafter so zu ergänzen und umzudeuten, dass der 
mit ungültigen Vorschriften beabsichtigte Zweck erreicht wird. 
Entsprechend ist zu verfahren, wenn sich bei der Durchfüh-
rung dieses Gesellschaftervertrages eine ergänzungsbedürfti-
ge Lücke ergibt. 
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(2) Soweit dieser Gesellschaftsvertrag keine abweichenden 
Regelungen enthält, findet das GmbH-Gesetz Anwen-
dung. 
 

(2) Soweit dieser Gesellschaftervertrag keine abweichenden Re-
gelungen enthält, findet das GmbH-Gesetz Anwendung. 

   

   

   

 Gemäß § 54 Abs. 1 GmbH-Gesetz bestätige ich hiermit, dass die ge-
änderten Bestimmungen des Gesellschaftervertrages mit dem Be-
schluss über die Änderungen des Gesellschaftervertrages und die 
unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister 
eingereicht vollständigen Wortlaut des Gesellschaftervertrages über-
einstimmen. 

 

 Osnabrück, den 19.11.2001  

 


